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ANNEXES 1 to 2 

 

ANHÄNGE 

des 

Vorschlags für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES 

über die Bereitstellung bestimmter Rohstoffe und Erzeugnisse, die in Verbindung mit 
Entwaldung und Waldschädigung in Verbindung stehen, auf dem Unionsmarkt sowie 
ihre Ausfuhr aus der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 

{SEC(2021) 395 final} - {SEC(2021) 396 final} - {SWD(2021) 325 final} -
 {SWD(2021) 326 final} - {SWD(2021) 327 final} - {SWD(2021) 328 final} -

 {SWD(2021) 329 final}  
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ANHANG I 

Waren gemäß Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur nach Anhang I der Verordnung 
(EWG) Nr. 2658/87 des Rates, auf die in Artikel 1 der vorliegenden Verordnung Bezug 
genommen wird1. 

Diese Verordnung gilt nicht für Waren, die ausschließlich aus Material hergestellt sind, 
dessen Lebenszyklus abgeschlossen ist und das anderenfalls als Abfall im Sinne des 
Artikels 3 Nummer 1 der Richtlinie 2008/98/EG2 entsorgt worden wäre. Diese 
Ausnahmeregelung gilt nicht für Nebenprodukte eines Verarbeitungsprozesses, bei dem 
Material verwendet wird, bei dem es sich nicht um Abfall im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 
der genannten Richtlinie handelt. 

Rinder  ex 0102 Rinder, lebend 

ex 0201 Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt 

ex 0202 Fleisch von Rindern, gefroren 

ex 0206 10 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, frisch oder 
gekühlt 

ex 0206 22 Genießbare Lebern von Rindern, gefroren 

ex 0206 29 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern (ohne Zungen 
und Lebern), gefroren 

ex 4101 Rohe Häute und Felle von Rindern und Kälbern (frisch oder gesalzen, 
getrocknet, geäschert, gepickelt oder anders konserviert, jedoch weder gegerbt 
noch zu Pergament- oder Rohhautleder konserviert, noch zugerichtet), auch 
enthaart oder gespalten 

ex 4104 Gegerbte, auch getrocknete Häute und Felle von Rindern und Kälbern, 
enthaart, auch gespalten, aber nicht zugerichtet 

ex 4107 Nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtetes Leder, einschließlich 
Pergament- oder Rohhautleder, von Rindern und Kälbern, enthaart, auch 
gespalten  

 

Kakao 1801 00 00 Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch, roh oder geröstet 

                                                 
1 Die Codes wurden aus der Kombinierten Nomenklatur im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der 

Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische 
Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, wie in deren Anhang I festgelegt, übernommen, die 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Verordnung und in den durch nachfolgende 
Rechtsakte geänderten Fassungen jeweils sinngemäß gilt. 

2 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über 
Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 
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1802 00 00 Kakaoschalen, Kakaohäutchen und anderer Kakaoabfall 

1803 Kakaomasse, auch entfettet 

1804 00 00 Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl 

1805 00 00 Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln 

1806 Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen 

Kaffee 0901 Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert; Kaffeeschalen und 
Kaffeehäutchen; Kaffeemittel mit beliebigem Kaffeegehalt 

Ölpalme 1511 Palmöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch 
modifiziert 

1207 10 Palmnüsse und Palmkerne 

1513 21 Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktionen, roh 

1513 29 Palmkernöl und Babassuöl und deren Fraktionen, auch raffiniert, 
jedoch chemisch unmodifiziert (ausgenommen rohe Öle) 

2306 60 Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von Fetten 
und Ölen aus Palmnüssen oder Palmkernen, auch gemahlen oder in Form von 
Pellets 

Soja 1201 Sojabohnen, auch geschrotet 

1208 10 Mehl von Sojabohnen 

1507 Sojaöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch 
modifiziert 

2304 Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von Sojaöl, 
auch gemahlen oder in Form von Pellets 

Holz 4401 Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln 
oder ähnlichen Formen; Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln; 
Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, auch zu Pellets, Briketts, Scheiten 
oder ähnlichen Formen zusammengepresst 

4403 Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig 
grob zugerichtet 

4406 Bahnschwellen aus Holz 

4407 Holz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, 
auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von 
mehr als 6 mm 

4408 Furnierblätter (einschließlich der durch Messern von Lagenholz 
gewonnenen Blätter), Blätter für Sperrholz oder ähnliches Lagenholz und 
anderes Holz, in der Längsrichtung gesägt, gemessert oder geschält, auch 
gehobelt, geschliffen, an den Kanten oder an den Enden verbunden, mit einer 
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Dicke von 6 mm oder weniger 

4409 Holz (einschließlich Stäbe und Friese für Parkett, nicht 
zusammengesetzt), entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen 
profiliert (gekehlt, genutet, gefedert, gefalzt, abgeschrägt, gefriest, gerundet 
oder in ähnlicher Weise bearbeitet), auch gehobelt, geschliffen oder an den 
Enden verbunden 

4410 Spanplatten, „oriented strand board“-Platten und ähnliche Platten (z.B. 
„waferboard“-Platten) aus Holz oder anderen holzigen Stoffen, auch mit Harz 
oder anderen organischen Bindemitteln hergestellt 

4411 Faserplatten aus Holz oder anderen holzigen Stoffen, auch mit Harz oder 
anderen organischen Stoffen hergestellt; 

4412 Sperrholz, furniertes Holz und ähnliches Lagenholz 

4413 00 00 verdichtetes Holz in Blöcken, Platten, Brettern oder Profilen 

4414 00 Holzrahmen für Bilder, Fotografien, Spiegel oder dergleichen 

4415 Kisten, Kistchen, Verschläge, Trommeln und ähnliche 
Verpackungsmittel, aus Holz; Kabeltrommeln aus Holz; Flachpaletten, 
Boxpaletten und andere Ladungsträger, aus Holz; Palettenaufsatzwände aus 
Holz 

(Ohne Verpackungsmaterial, das ausschließlich als Verpackungsmaterial zum 
Stützen, zum Schutz oder zum Tragen eines anderen in Verkehr gebrachten 
Erzeugnisses verwendet wird.) 

4416 00 00 Fässer, Tröge, Bottiche, Kübel und andere Böttcherwaren und Teile 
davon, aus Holz, einschließlich Fassstäbe 

4418 Bautischler- und Zimmermannsarbeiten, einschließlich Verbundplatten 
mit Hohlraum-Mittellagen, Parketttafeln, Schindeln („shingles“ und „shakes“), 
aus Holz 

Zellstoff und Papier der Kapitel 47 und 48 der Kombinierten Nomenklatur, 
ausgenommen Erzeugnisse auf Bambusbasis und Wiedergewinnungsprodukte 
(Abfälle und Ausschuss) 

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 und 9403 90 30 Holzmöbel 

9406 10 00 Vorgefertigte Gebäude aus Holz 
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ANHANG II  
Sorgfaltserklärung 

 

Angaben, die in der Sorgfaltserklärung gemäß Artikel 4 Absatz 2 der vorliegenden 
Verordnung enthalten sein müssen: 

1. Name und Anschrift des Marktteilnehmers sowie bei relevanten Rohstoffen und 
Erzeugnissen, die auf den Unionsmarkt gelangen oder diesen verlassen, die gemäß Artikel 9 
der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 festgelegte Registrierungs- und Identifizierungsnummer 
für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer); 

2. Code des Harmonisierten Systems (HS-Code), Freitextbeschreibung und Menge3 des 
relevanten Rohstoffs oder Erzeugnisses, das von dem Marktteilnehmer auf dem Unionsmarkt 
in Verkehr gebracht werden soll; 

3. Erzeugerland und alle Flächen, auf denen die Erzeugung stattgefunden hat, einschließlich 
Koordinaten der Geolokalisierung und Angaben zum Längen- und Breitengrad. Enthält ein 
Erzeugnis oder ein Rohstoff Materialien, Inhaltsstoffe oder Komponenten, die auf anderen 
Flächen hergestellt wurden, so sind die Koordinaten der Geolokalisierung für jede der 
jeweiligen Flächen anzugeben; 

4. Folgende Erklärung: „Durch Abgabe dieser Sorgfaltserklärung bestätigt der 
Marktteilnehmer, dass eine Sorgfaltsprüfung gemäß der Verordnung XXXX/XX durchgeführt 
wurde und kein oder lediglich ein vernachlässigbares Risiko festgestellt wurde. Der 
Marktteilnehmer bestätigt hiermit, dass der Rohstoff/das Erzeugnis die Anforderungen gemäß 
Artikel 3 der Verordnung XXXX/XX erfüllt.“ 

5. Unterschrift im folgenden Format: 

Unterzeichnet für und im Namen von: 

Ort und Datum der Ausstellung: 

Name, Funktion:      Unterschrift: 

 

                                                 
3 Die Menge ist in Kilogramm Eigenmasse anzugeben und gegebenenfalls auch in der besonderen 

Maßeinheit, die bei dem angegebenen Code des Harmonisierten Systems in Anhang I der Verordnung 
(EWG) Nr. 2658/87 des Rates aufgelistet ist Eine besondere Maßeinheit ist anzugeben, wenn eine 
solche konsequent für alle möglichen Unterpositionen des in der Sorgfaltserklärung angegebenen Codes 
des Harmonisierten Systems definiert ist. 
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